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WIR FÖRDERN DEN STELLENWERT UNSERER BERUFE.

QUITTUNG
für abgezogene Vollzugskostenbeiträge

Der / Die unterzeichnende Arbeitgebende bestätigt, dass dem/der Arbeitnehmenden

Herr/Frau 

wohnhaft 

für die obengenannte Abrechnungsperiode CHF

als Vollzugskostenbeitrag abgezogen und mit Paritätischen Kommission Schweizer  
Bäcker-Confi seure (pkbc)  abgerechnet wurden.

BITTE BEWAHREN SIE DIE VORLIEGENDE QUITTUNG SORGFÄLTIG AUF!

1. Gegen Vorweisen dieser Quittung wird der bereits bezahlte Vollzugskostenbeitrag von späteren  
Arbeitgebenden berücksichtigt.

2. Gegen Vorweisen dieser Quittung können sich Mitglieder der Hotel & Gastro Union den  
bezahlten Vollzugskostenbeitrag an ihren Mitgliederbeitrag anrechnen lassen. Die  
Rückforderung kann bis spätestens am 31. Mai des Folgejahres geltend gemacht werden.

Ort und Datum Stempel und Unterschrift

 

ABRECHNUNGSPERIODE

  bis    20
MONAT MONAT JAHR

QUITTUNG
für abgezogene Vollzugskostenbeiträge

Der unterzeichnende Arbeitgeber bestätigt, dass der arbeitnehmenden Person

Vorname / Nachname

wohnhaft in

für die obengenannte Abrechnungsperiode ein Betrag von CHF

als Vollzugskostenbeitrag abgezogen und mit der Paritätischen Kommission  
Schweizer Bäcker-Confiseure (pkbc) abgerechnet wurde.

Bitte bewahren Sie diese Quittung sorgfältig auf.

 1.	� Gegen Vorweisen dieser Quittung wird der bereits bezahlte Vollzugskostenbeitrag von späteren 
Arbeitgebern berücksichtigt.

 2.	� Gegen Vorweisen dieser Quittung können sich Mitglieder der Hotel & Gastro Union den  
bezahlten Vollzugskostenbeitrag an ihren Mitgliederbeitrag anrechnen lassen.  
Die Rückforderung kann bis spätestens 30. April des Folgejahres geltend gemacht werden.

Ort und Datum	 Stempel und Unterschrift


